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XXXI. Nachtrag zum Geschäftsreglement des Kantonsrates  

(Zuständigkeiten der Staatswirtschaftlichen Kommission und  

Befugnisse der Kommissionen) 

 

 

Anträge der Redaktionskommission vom 1. Dezember 2025 

 

 

Art. 15  Abs. 1:   Die Staatswirtschaftliche Kommission prüft aufgrund von Berich-

ten und durch eigene Kontrollen: 

 

   Bst. a: die Amtsführung der Regierung, der ihr nachgeordneten Behör- 

den und Dienststellen, der kantonalen Fachstelle für Datenschutz, 

der Organisationen mit kantonaler Beteiligung1 nach Art. 94a des 

Staatsverwaltungsgesetzes vom 16. Juni 19942 sowie von Priva-

ten, soweit Letzterenihnen Staatsaufgaben übertragen sind; 

 

 

Folgeanpassung für den Fall, dass der Kantonsrat dem Antrag zu Art. 15 zustimmt: 

 

Art. 23  Abs. 1:  Die Kommission hat Anspruch auf alle Informationen, die zur Er-

füllung ihrer Aufgabe geeignet und erforderlich sind. Zur Wahrneh-

mung dieses Anspruchs kann sie im Rahmen ihres Auftrags: 

 

   Bst. b: Mitarbeitende des Kantons und von Organisationen mit kantonaler 

Beteiligung3 nach Art. 94a des Staatsverwaltungsgesetzes vom 

16. Juni 19944 sowie von Privaten, soweit Letzterenihnen Staats-

aufgaben übertragen sind, über Sachverhalte befragen; 

 

 

Begründung: 

 

Der Verweis auf Art. 94a des Staatsverwaltungsgesetzes (sGS 

140.1; abgekürzt StVG) im eigentlichen Erlasstext ist unüblich,  

unnötig und wurde auch in weiteren Erlassen der Gesetzes- 

sammlung nicht eingefügt, in denen Organisationen mit kanto- 

naler Beteiligung erwähnt sind (z.B. Publikationsgesetz [sGS 

140.3], Kulturförderungsgesetz [sGS 275.1], Immobilienverord-

nung [sGS 733.1]). Zudem verlängert der Einschub, den ohne- 

hin langen Teilsatz und erschwert damit die Verständlichkeit der 

Bestimmung. 

 

Der Ersatz des gewöhnlichen Pronomens «ihnen» durch das  

im heutigen Sprachgebrauch nicht mehr oft verwendete Adjektiv 

«letzteren» im anschliessenden Nebensatz ist unnötig. In materi-

eller Hinsicht ist klar, dass sich dieser nur auf die Privaten bezie-

hen kann. Zudem liessen sich allfällige Zweifel anhand der Defini-

tion in Art. 1 StVG zerstreuen.  

                                                   
1  Art. 94a StVG, sGS 140.1. 
2  sGS 140.1. 
3  Art. 94a StVG, sGS 140.1. 
4  sGS 140.1. 


